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Änderungsantrag zum BV 24-2023 

Es wird ein zweiter Punkt hinzugefügt. 

Der Stadtrat beauftragt den Bürgermeister zu prüfen welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen 

um, in den Windparken der Stadt Raguhn-Jeßnitz, erzeugten Strom den Einwohnern der Stadt 

Raguhn-Jeßnitz mit einem eigenen Stromtarif anbieten zu können. 

Begründung: 

In Sachsen-Anhalt bietet mindestens ein Betreiber eines Windparks den Anwohnern einen eigenen 

Stromtarif an. Dieser liegt weit unter den derzeit durchschnittlichen Kosten in Sachsen-Anhalt. Dazu 

wurde eine Stromvermarktungsgesellschaft gegründet, die virtuell den Windstrom speichert und 

diesen Strom, den die Bürger rund um die Uhr benötigen, bereitstellen. Der Strom, der nicht an die 

Bürger vermarktet wird, wird an der Strombörse verkauft. Solange die Bürger der Stadt keine 

zusätzlichen Vorteile, als die gesetzlich vorgeschriebenen Benefits haben, sollten die Bürger nicht mit 

den negativen Auswirkungen der erneuerbaren Energien belastet werden. 
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